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U Amt der 
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t 28/StJ� .3Z3/Nt 

L6ndesregierung 

MD-2 053-1 /90 

wiene l 

. ! \ 
Wien, 6. November 1990 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus an Pflegeheime 
zu stellende Anforderungen ge­
troffen werden und die Gewer­
beordnung 1973 geändert wird 
(Pflegeheimgesetz)i 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates '}p�·"./�rr 
1/ 

\i 

1/ 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

AD 1105 B - 10 - 814 - 119006 - 20 

Für den Land 

Dr. P 'schI 
Magistratsvizedirektor 
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MD-2053-1 /90 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus an Pflegeheime 
zu stellende Anforderungen ge­
troffen werden und die Gewer­
beordnung 1973 geändert wird 
(Pflegeheimgesetz); 

Stellungnahme 

zu Zl. 61. 605 / 6-VI/C/ 1 6/90 

An das 

Bundeskanzleramt 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
Dlerslsleile MD-Büro des Magistratsdirektors 

Adresse 1082 wien, Rathaus 

Telefonrumrler 40 00-82125 

Wien, 6. November 1990 

Auf das Schreiben vom 7. August 1990 beehrt sich das Amt der 

Wiener Landesregierung, die aus der Beilage ersichtliche 

Stellungnahme bekanntzugeben. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt . 

Beilage 

AD 1105 A - 70 - 885 - 118345 - 20 

Für den Land amtsdirektor: 

Dr. P ischl 
Magistratsvizedirektor 
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S TEL L U N G NAH M E 

Beilage zu 
MD-2053-1/90 

des Amtes der Wiener Landesregierung 

Es darf zunächst festgestellt werden, daß das Land Wien 

berei ts umfangreaiche Leistungen auf dem Gebiet der Al tenbe­

treuung erbracht hat und auch wei terhin erbr ingt. Die 

städlischf!fl Einrichtungen weisen durchwegs einen ,hohen medizi­

nischen und pflE'gerischen Standard auf. Hit RUcksicht auf 

di� zu erwartende 

forderlich sein, 

Bevölkerungsentwicklung wird es aber er­

auch weiterhin entsprechende Maßnahmen 

zu setzen, um die kUnftigen Aufgaben zu bewältigen. 

Obwohl sich die Regelungen des Wiener Sozialhilfegesetzes 1973 

Uber die FUhrung von Pf legeheimen und deren Aufs icht bisher 

als durchaus brauchbar und ausreichend erwiesen haben, ist 

es zu begrUßen,· daß fUr Einrichtungen der Alten- und Pflege­

hilfe gesetzliche Regelungen Uberlegt und diskutiert werden, 

die einen entsprechenden Standard fUr die Betreuung alter 

und pf 1 egebedUr ftiger r-1enschen sicherste lIen und dami t diesen 

l-1enschen €I i ne humane Lebensgesta I tung ermög 1 ichen. In diesem 

Sinn vd rd das vor liegende Gesetzesvorhabefl grundsätz I ich 

als positiver Diskussionsbeitrag angesehen. 

L�ngerfristig ist es aber sicher notwendig, \ den Bereich 

der Pflegeheime im Rahmen eines Gesamtkonzepts in einen 

größeren Zusammenhang zu stellen und entsprechende Lösungen 

anzustreben. Neben den Rechtsgrundlagen, die beim vorliegenden 

Enhlurf irn VordE'rgrund stehen, muß vor allem auch die 

Finanz ierung. ,s j cherges te 11 t werden. Eine fUr die Betrof fenen 

humane Gesamtlösung wird aber auf die Einbeziehung der Sozial­

versicherung in die Finanzierung nicht verzichten können. 

Ein Gesamtkonzept wird wohl nur im Weg von Vereinbarungen 

nach Art. ISa B-VG zw i schen Bund und Ländern zu rea 1 i sieren 

s ein . 
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Zum vorliegen�en Gesetzentwurf ist zunächst aus kompetenz­

rechllicher Sictht folgendes festzustellen: 

Der Ilaupt i nha 1 t des Ent,wur fs (Art. I) wird auf Art. 12 

�bs. 1 R-VG gestUtzt, wobpi die Kompetenztatbestände "Heil­

und Pflegean�;tal len" und "VolkspflegesUitten" angefUhrt 

werden. Die größere Bedeutung soll dabei offenbar dem letzt­

genannt.en J<orr,p€'tenztotbegtand zukommen. 

Art. 12 Ahs. 1 Z 1 B-VG nennt Volkspflegestätten neben den 

}jpil- und Pflegeanstalten, was Z\olar einerseits klarstellt, 

d�ß diese Begriffe nicht gleichbedeutend sind, andererseits 

aber TI icht zwingend aussch ließt, daß e in und diese) be Ein­

richtung von beiden Begriffen erfaßt wird. Im Versteinerungs-

zeitpunkt stand das Gesetz vom 30. Mai 1919 Uber die Errichtung 

und Unterbringung von Volkspflegestätten, StGBl. 309/1919, 

in Geltung, d�s Volkspflegestätten vorsah, die öffentliche 

Heil- und Pflegestätten (insbesondere fUr Kriegsbeschädigte, 

Arbeitsinvalide und an Tuberkulose Erkrankte) sowie öffentliche 

Rinder- und JugendfUrsorgestätten zur Erstarkung und Er­

tUchtigung d�r Jugend sein konnten. Diese Volkspflegestätten 

soll ten entw�der als öffentl iche Pflegestättefl neu errichtet 

werden (wofU� weitgehende Enteignungsbestimmungen vorgesehen 

waren, die �en Hauptinhalt des Gesetzes bilden) oder fUr 

öffentlich �rklärt werden, wenn sie bereits bestanden und 

von bestimmten Rechtstrtigern erhal ten und verwal tet wurden, 

sofern sie � iner zu er 1 assenden Volkspf legestättenverordnung 

entspr achen. I 

Aus der Beg,riffsbestimmung des § 1 zweiter Satz des Volks-

pflegestätterlgesetzes ("Unter 

werden alle Anstalten und 

geschlossenen JugendfUrsorge 

sowie aus S 2 Abs. 2 dieses 

Kinder- und uügenofUrsorgestätten 

Einrichtungen der offenen und 

und Jugendpflege verstanden"' 

Gesetzes ("Der Staatssekretär 

fUr s02.ia 1 e : Verwa) tung kann bestehende oder neu zu grUndende 

Anstalten U�d Einrjchtungen der erwähnten Art • • •  " ) ist 

abzuleiten, ! daß der historische Gesetzgeber des Jahres 1919 
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das Wort "St�tten" nicht als Synonym für "Anstalten", sondern 

in einem weiteren, auch die "Einrichtungen" umfassenden 

Sinn verwendete. Die "Anstalt" war -demnach "Stätte", nicht 

jede Stätte aber notwendigerweise eine Anstalt. 

FUr die Volkspflegest�tten im Sinne des Gesetzes aus 1�19 

war die Ge�einnützigkeit wesentlich, wie insbesondere die 

Bestirr,mungen Obp'r die öffentlicherklärung bestehender oder 

neu zu gründender Volkspfl�gestätten (§ 2 Abs. 2 )  erkennen 

lassen. Hingegen war die Gewährung ärztlicher Betreuung 

nicht unbe�ingte Voraussetzung für die Unterstellung einer 

Ansta 1 t oder Einr ichtung unter den Begr i f f der Vo I kspf I ege­

stätte. Die Kinder- und Jugendfürsorgestätten zur Erstarkung 

und Ertüchtigung der Jugend mußten eine ärztl iche Betreuung 

nicht notwend igerwe i se bi eten und § 3 Abs. 1 des Vol kspf I ege­

stättengesetzes ging sogar davon aus, daß selbständige 

\tHrtschaftsbetriebe Volkspflegestätten sein konnten. Anderer-
• 

seits waren einige der vorgesehenen Arten von Volkspflege-

stätten, �ie etwa solche für Tuberkulosekranke, ohne ärztliche 

Betreuung kaum vorstellbar. 

Entgegen der Annahme in den Erfäuterungen des Entwurfes 

erscheint die Intensität der ärztlichen Betreuung als Kriterium 

für die Abgrenzung der Volkspflegestätten von den Heil­

und Pflegeanstalten ungeeignet, weil auch eigentliche Heil­

und Pflegeanstalten vom (weiteren) Begriff der Volkspflege­

stätten er faßt werden. Volkspflegestätten konnten daher 

durchaus gleichzeitig Heil- und Pflegeanstalten sein. Anderer­

seits genügte die Eignung einer Anstalt oder Einrichtung, 

der "Erstarkung und Ertüchtigung" (der Jugend) zu dienen, 

ebenfalls fHr ihre Einreihung unter die Volkspflegestätten, 

sofern die Gemeinnützigkeit gegeben war. 

Unter Vol kspf legestätten waren demnach im Versteinerungszei t­

punkt gemeinnützige Ansta] ten und Einr ichtungen zu verstehen, 

die in verschiedener Intensität (von der Anstaltspflege 

bis zur Förderung der "Ertüchtigung") der Gesundheit zu 

dienen bestimmt waren. Nutznießer dieser Förderung sollte 

" .. 
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einerseits die Jugend und andererseits eine Bevölkerungsgruppe 

sein, die dUr[h die Beispielsreihe "Kriegsbeschädigte, Arbeits­

invalide und an Tuberkulose Erkrankte" umschrieben wird. 

Auch eine si ngemäße Fortsetzung dieser Beispielsreihe fUhrt 
! 

TI ich t zur A 1 �enbetreuung. Es ", .. äre dem histor ischen Gesetzgeber 

I e ieht mög I iieh gewese n , betagte �1enschen als BegUnst igte 

anzuführen, wenn er dies bei der Schaffung des Volkspflege­

st�ttengesetzes gewollt h�tte. 

\"Jegen der ['1aßgeblichkeit der GemeinnUtzigkeit für die Unter­

stellung einer Anstalt oder Einrichtung unter den Begriff 

der Volkspflegestätte scheiden 

Pflegeheime als Gegenstand einer 

gestUtzten grundsatzgesetzlichen 

auf Gewinn ausgerichtete 

auf Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG 

Regelung aus. In dieser 

Beziehung ist atlch der Entwurf selbst inkonsequent. Er sieht 

in seinem Art. 111 vor, daß Pflegeheime nicht unter die 

Gewerbeordnung fallen. Diese Änderung der Ausschlußliste 
.. 

des § 2 Abs. 1 der Ge'vlerbeordnung br ingt zum Ausdruck, daß 

Pflegeheime, soferne die �lerkmale der Gewerbsmäßigkeit auf 

ihren Betrieb zutreffen (insbesondere also die Gewinnabsicht) , 

bisher von der Gewerbeordnung erfaßt" waren und die gesetz 1 iche 

Regelung solcher Pflegeheime daher dem Kompetenztatbestand 

des Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG untersteht. Zumindest sm .. lei t 

durch den vorliegenden Entwurf gewerbsmäßig betriebene Pflege­

heime erfaßt werden, gibt er dami t im Art. 111 zu erkennen, 

daß die Zuständigkeit zur Erlassung der Bestimmungen des 

Art. I als Bundesgrundsatzgesetz fehlt. Durch den an sich 

durchaus ZU�ässigen Verzicht auf ihre Regelung in der Gewerbe­

ordnung k6�nen diese Pflegeheime nicht von einer Materie 

des Art. 10 B-VG zu einer solchen des Art. 12 B-VG \verden. 

Soweit sich der vorliegende Entwurf auf den Kompetenztatbestand 

"Heil- und Pflegeanstalten" im Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG stUtzen 

will, muß zunächst ebenso wie b�i der AbstUtzung auf den 

Kompetenztatbestand der Volkspflegestätten der Vorwurf der 

• 
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lnkonsequenz erhoben werdpn. Art. 111 des Entwurfes deutet 

darauf hin, daß Pflegeheime, soweit d ie Merkmale der Gewerbs­

mäßigkeit zutreffen, nach Ans icht der Autoren bi sher von 

der Gev.'erbeordnuTlg er faßt waren und dami t dem Ar t. 10 B-VG 

unterstanden. 

l\nsorJst.pn iSl auch be i der Lrm ittluflg des lrlhalts des Begr iffes 

"Hei]- und Pf)eeJeanstalten" cuf die Rechts]age am 1.10.1925 

zurücKzugreifen. D.::tnlals stand doS Gesetz vom .15. Juli 1920 

über die Err ichtung, d i e  Erhaltung und den Betrieb öffentl icher 

Il eil .- und P f 1 e ge ans tal te n ( Kr a Tl k e n a Tl S tal te n g e set z) , BG BI. 

Nr. 327/1920, in Geltung. Schon d er T i tel d ieses Gesetzes 

legt nahe, d ie Beze ichnungen He il- und Pflegeanstalt e i nerse i ts 

und Krankenanstalt andererse its als gleichbedeutend zu werten. 

D ies entspr icht auch der Auffassung des Verfassungsger i chts-

hofes, der im Erkenntn is vom 8.12.1961, Slg. 4093, ausführte: 

"Es muß angenommen werden, daß der Bundesverfassungsgesetzgeber 

des Jahres 1920 unter der Ange 1 egenhe i t "He il- und Pf 1 egean­

sta1 ten" jene me i nte, d ie e i nige Monate vorher im Gesetz 

'über d i e  Err ichtung, d ie Erha 1 tung und den Betr ieb öf fent-

1 icher He i 1 - und Pf 1 egeansta 1 ten 

gerege 1 t , .. 'orden vla.r, • • •  ". 

(Krankenanstaltengesetz) , 

Vom Begr i ff der He il- und Pf1 egeanstalten umfaßt waren im 

Verste inerungsze itpunkt 

d i e  an langw ier igen 

ständ i ger ärztl icher 

"Pflegeanstalten für SChwerkranke, 

unhe i lbaren Krankhe iten le iden und 

Behandlung sow i e  besonderer Pflege 

bedürfen, m i t  Ausnahme jener Anstalten, die zur Erfüllung 

armengesetzl icher Verpfl ichtungen best immt s i nd, ferner 

m it Ausnahme der Irrenanstalten" (§ 3 l it. d Krankenanstalten­

gesetz 1920). 

Im vor 1 iegenden Entwurf wird e i ne Grenzziehung z\-l i schen 

Pflegeanstalten (som it Krankenanstalten) und Pflegehe imen 

durch das Abstellen auf die notwendige 1ntens i tät der ärzt­

l ichen Betreuung versucht. In Pflegeheimen soll bloß e ine 

fallwe i se ärztliche Betreuung geboten werden, w ährend dem 
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kompetenzrechtlich relevanten Begriff der Pflegeanstalt 

die ständige �rztliche Betreuung entspricht. Diese Grenzziehung 

ist richtig, I aber unvollständig. Sie läßt außer acht, daß 

"Anstalten, d ie zur Erfüllung armengesetzlicher Verpflichtungen 

bestimmt sin�" unabh ängig vom Ausmaß der dort gebotenen 

ärztlichen Betreuung von der E inordnung unter den Begriff 

der Pflegeanstalt im Sinne des Krankenanstaltengesetzes 1920 

ausrjenOITIITI02n waren. solche "Fürsorgeanstalten" nimmt 

§ 6 des KAG 1920 ausdrücklich Bezug und erlauut ihren hnschluß 

an öffent.liche Heil- und Pflegeanstalten, nicht ohne gleich­

zeitig festzuhalten, daß nicht einmal nach einem derartigen 

Anschluß das KAG 1920 auf die Fürsorgeanstalten Anwendung 

findet. Voraussetzung für die Zulässigkeit des Anschlusses 

war unter anderem, daß die "Pfleglinge solange in der Anstalt 

untergebracht, är z t 1 ich behande 1 t, gepf legt und ver sorgt 

werden, als ihr Gesundheitszustand nach Ermessen des Anstalts­

arztes es erfordert". 

Di e Inanspruchnahme des Kompetenztatbestandes "Hei 1 - und 

Pflegeanstalten" für die Regelung von Pflegeheimen, die 

fallweise ärztliche Betreuung aDbieten, erscheint nicht 

gerechtfertitt, weil diese Art der Betreuu�g dem aus der 

historischen Rechtslage gewonnenen Begriff der Heil- und 

Pflegeanstal nicht entspricht. Bei intensiverer ärztlicher 

Betreuung h�ngt es nach der historischen Rechtslage von 

der Rechtsgrundlage der Einweisung oder des Aufenthalts 

der Patienten ab, ob eine Krankenanstalt oder eine Fürsorge­

anstalt vorliegt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die in den Erläuterungen 

genannten GrUnde für die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers 

zur Er 1 assung eines Pf legeheim-Grundsatzgesetzes nicht Uber­

zeugen. Der Begriff der Volkspflegestätten dürfte Pflegeheime 

nicht umfassen und als Heil- und Pflegeanstalten im Sinne 

der Kompetenzbestimmungen des Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG sind 

sie aus den dargelegten Gründen nicht anzusehen. Der Umstand, 
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daß Pflegehe ime nach dpm Entwurf ke ine Krankenanstalten 

se in sollen, i st i n  d i es(·OJ Zusarnmenhang belanglos. Dem e i n­

fachen Gesetzgeber steht es fre i, e i nen Krankenanstaltenbegr iff 

zu b i lden, der enger ist als der des Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG 

und den so geschaffenen Fre iraum sodann m i t  e i nem Pflegehe i m­

gesetz auszufüllen. Der vorl iegende Entwurf dürfte jedoch 

die Grenzen des verfassungsrechtl ichen Begr iffs der He il­

und Pflegeanstalt überschrei ten. 

Be i dieser Rechtslage ist es als zweifelhaft anzusehen, 

da f, dem Bundesgeset zgeber d i e  Kompetenz zur Er I as sung e ines 

Bundesgrundsatzgesetzes für Pflegehe ime zusteht. E i ne Klärung 

könnte etwa durch ein Kompetenzfeststellungsverfahren nach 

Art. 138 Abs. 2 B-VG erfolgen. 

Unabhäng i g  von d i esen verfassungsrechtl i chen 

zum vorl iegenden Gesetzentwurf im allgemeinen 

Bedenken s ind 

noch folgende 
. 

Feststellungen zu treffen: 

1 .) Es entspr icht in ke iner "leise derr, Typus der Grundsa tz-

gesetzgebung 

fert i gt, daß 

gesetzgeber 

dam i t der 

und ist auch sonst ke i neswegs sachl ich gerecht­

im vorl iegenden Gesetzentwurf der Bundesgrundsatz­

derart deta ill ierte Rege 1 ungen vorg ibt. Es w ird 

Gestaltungssp ielraum des Ausführungsgesetzgebers 

i n  v ie len Bere ichen in sachl ich n i cht gerechtfert i gter We ise 

derart e ingeschränkt, da ß e ine den Bedürfn issen e ines Landes 

angepaßte Rechtsgestaltung unmögl ich gemacht w ird. 

Als Be i sp i el se i h i er nur auf den Ombudsrat ( § §  18 f) ver­

\'l iesen. D i ese Besti mrnungen könnten \'JOhl i n  e inem auf 

Art. 10 B-VG bas ierenden Bunäesgesetz ebenfalls kaum e i n-
, 

gehender geregelt werden. D ie "AusfUhrungsgesetzgebung" 

w i rd s i ch h ier nach § 19 Abs. 3 im wesentl i chen auf d ie 

Erlassung von Geschäftsordnungsregelungen des 

beschränken müssen. 

wünschenswer t, da ß 

Es \-läre aber durchaus 

s i ch der Grundsatzgesetzgeber 

Ombudsrates 

mögl ich und 

etwa darauf 

" .. 
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beschränk t Zl1 normieren, da ß Ombudseinr ichtungen zu schaffen 

sind, die ein� rasche, objektive und vom Rechtstr�ger (relativ) 

unabhängige P�Ufung von Beschwerden und Anregungen ermöglicht. 

Alles weite�e sollte dem AusfUhrungsgesetzgeber zustehen. 

Der Umstand,1 daß diese detaillierte Regelung im Krankenan-
I 

staltenrecht I seit Jahrzehnten üblich ist und auch \oJeiter 

fortgesetzt �erden 50 1 1 , wie die zur Begutachtung ausgesendete 

Nove 1 1  e zum .KAG ze igt, kann diese Vorgangs'vle i s� nicht recht­
fertigen. Unabhäng ig davon, da ß auch dieser Entwick 1 ung 

gegenzusteuern ist, handelt es sich beim Pflegeheimgesetz 
um eine neue Materie, die ein anderes Vorgehen des Bundes 
leichter möglich macht als beim Krankenanstaltenrecht. Ein 

durchaus pos �tives Beispiel für ein gelungenes Grundsatzgesetz 
, 

aus letzter �eit ist übrigens das Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, 

8GBl. Nr. 161/1989. 

2.) In den Erläuterungen wird erwähnt, daß Experten Vorschläge 

erarbei tet haben, die durch diesen Entwurf umgesetzt werden 

sollen. Bei einem Grundsatzgesetz, vor allem, wenn es sich 

um einen vö.1l ig neuen Entwur f han,de 1 t, wäre vom Grundsatz-
I 

gesetzgeber Izu erwarten, daß er nicht nur Experten beizieht, 
sondern in iinem besonderen Ausmaß auch Vertreter der Bundes­

länder. Die I Bundesländer haben schließlich die AusfUhrungs­

gesetze zu erlassen und zu vollziehen. Es wäre daher ange­

bracht, bereits vor Erstellung eines Entwurfes eines Grundsatz­

gesetzes eingehende Beratungen mit Vertretern der Bundesländer 
i 

zu fUhren un� deren Vorschläge einzuholen. 

Vor Erlassung des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 und der 
Änderung der damit im Zusammenhang stehenden zivilrechtlichen 
Bestimmungen hat es beispielsweise zahlreiche Beratungen 
und Gespräche zwischen Vertretern der zuständigen Bundes­
mini sterien und Vertretern der Bundes länder gegeben. Es 

v;ird daher die Forderung erhoben, bei kUnftigen Gesetzesvor­

haben , vor :a 1) em aber be i Grundsatzgesetzen , diese Vorgangs­

weise vorzu�ehen. 

.. 
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3.) Viele Bestimmungen des vorliegenden Gesetzentwurfes 
wurden in mehr oder weniger abgewandelter Form dem K A G  nachge­
bildet. Es steht außer Diskussion,· daß das KAG und damit 

auch die Ausf ührung sgeset..ze in ihrer Vo 11 ziehung einen hohen 

bürokratischen Aufwand erfordern. Es soll hier nicht untersucht 

\-.'I?rden, ob diese Rechts s truk turen des Krankenansta I tenrechts 

Z\lj flgend so gestal tet sein müßten oder ob auch sparsamere 

bürokratische Verfahrensabläufe (z. B. Anz�igeverfahren) 

m�glich wären, ohne daß der Standard der Krankenanstalten 

dödurch verschlechtert wird. 
Bei äieser Ausgangslage scheint es nicht sinnvoll, das Pflege­

heimgesetz dem Krankenanstaltengesetz nachzubilden, weil 

dadurch ein hoher zusätzlicher administrativer Aufwand ent­

steht, der sachlich nicht gerechtfertigt erscheint. 

4.) Wenn der Bundesgrundsatzgesetzgeber schon vermeint, 

ein Grundsatzgesetz für Pflegeheime schaffen zu müssen, 
ist nicht einzusehen, warum er sich dabei auf gesundhei tl iche 

Belange der Pflegeheime beschränkt. Außerdem ist die in 

den Erläuterungen angeführte Problematik sicher nicht nur 
in Pflegeheimen gegeben, sondern oft auch in privaten Wohn-

• 

heimen, wesha lb dann auch für diese entsprechende Regelungen 

zu überlegen wären. 

5.) In den Erläuterungen wird auf die Ereignisse in Lainz 

Bezug genommen. Es soll hier nochmals festgestellt werden, 

daß diese tragischen Ereignisse nicht im Pflegeheim Lainz, 

sonclern im Krankenhaus Lainz vorgefa 1 1  en sind. Um eine unzu­

Hissige Verknüpfung des leg istischen Vorhabens mit den Vor­

fällen im Krankenhaus Lainz zu vermeiden, soll te der Hinweis 
auf Lainz in den Erläuterungen entfallen. 
Im übr igen darf nochrr.a 1s darauf verwiesen werden, daß die 

Pflegeheime der Stadt Wien einen. hohen Standard aufweisen 

und den Anforderungen des Gesetzentwurfes durchaus entsprechen. 

6.) Zu den zusätz 1 ichen Kosten, die sich aus der Rea 1 isierung 

des Gesetzentwurfes ergeben werden, enthalten die Erläuterungen 
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die lakonische Feststellung, "daß der Gesetzentwurf zu einer 
nicht quant i fii zierbaren Kostenste i gerung be i 

trägern fUhren wird, die den im Entwurf 
jenen Pflegeheim­

festgelegten An-
forderungen derzeit nicht Rechnung tragen. " Diese Feststellung 

ist insofern nicht richtig, als durch bestimmte Neuregelungen 

im EnhlUrf (z. B.: Supervision, psychologisches Angebot, 

Ombvdsrat) selbst in jenen Pflegeheimen zus�tzliche Kosten 
entstehen, die bereits jetzt einen entsprechende� medizinischen 

uriG pflegerischen Standard auf\:eisen können. 
Auch aus diesem Grund w�re zu erwarten gewesen, daß der 
Bund, dem ja unmittelbar sicher keine Kosten erwachsen, 
mit den Ländern vor Erstellung des Entwurfs Gespräche gef ührt 

hätte. 

Unabhäng ig von den allgemeinen und grundsätz lichen Bedenken 

ist zu den einzelnen Bestimmungen folgendes zu bemerken: 

Nach der D�finition in § 1 Abs. 1 sind 
! 

pf 1 egebed ür f� ige und behinderte Henschen , --

als Personenkreis 
vorgesehen. Die 
p 

Behindertene �nrichtungen sollten allerdings vom Geltungsbereich 

des Pflegehe�mgesetzes ausgenommen werden. 
Nach dem w�ener Behindertengesetz kommt zum Beispiel als 

( Maßnahme f üt Behinderte, die infolge ihres Leidens oder 
Gebrechens picht imstande sind, ein selbständiges Leben 

zu f ühren, e ine Hilfe zur Unterbringung in geeigneten Anstalten 
oder Heimen in Verbindung mit einer �1aßnahme der Ein­

gliederungshilfe ( Hilfe zur Schulbildung und Erziehung oder 
lIilfe zur beruflichen Eingliederung), der Hilfe zur geschützten 
Arbeit oder der Beschgftigungstherapie in 

Hilfe zur Unterbringung ist aber auch nach 

Beendigung von Eingliederungshilfe in Form 

Betracht. Die 

erfolgreicher 
der Hilfe zur 

beruflichen Einglie derung fortzusetzen, 

der Behinde te kein selbständiges Leben 
wenn und solange 

fUhren kann. Aus 

.. 

• 
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dieser Darstellung geht hervor, daß die Einrichtungen, in 

denen Behinderte betreut und/oder untergebracht sind, ver-

schiedenste 

intensität, 

Ausformungen der 

der Einrichtung 

Betreuungsart, der Betreuungs­

und der Ausstattung aufweisen 

müssen. Auf diese Besonderheiten und speziellen Erfordernisse 

kann ein Pflegeheimgesetz gar nicht ausreichend Bedacht 

nehmen. So würde es beispielsweise bei bestimmten Wohnge­

meinschaften von Behinderten geradezu dem Grundsatz der 

möglichst zweckmäßigen Gestaltung der Lebensverhältnisse 
. 

zuwiderlaufen, wenn die Bestimmungen des Pflegeheimgesetzes 

etwa über die Heimordnung (§ 7) , die ärztliche Aufsicht, 

Betreuung und Behand 1 ung (§ 9 f f) , den nichtärzt I ichen Dienst 

(§ 1 6) ,  die Hygiene (§ 17) und den Ombudsrat (§§ 18 f.) 

anzuwenden wären. So wäre etwa auch eine Vollziehung der 

im Entwurf im § 18 Abs. 2 Z 3 vorgesehenen Regelung, die 

eine Entsendung eines Vertreters aus dem Kreis der pflege­

bedürftigen Personen in den Ombudsrat vorsieht, jedenfalls 

bei Behinderteneinrichtungen, in denen ausschließlich geistig 

(schwer) behinderte Kinder untergebracht sind, gar nicht 

möglich. 

in S 1 Abs. 2 Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, daß 

spezielle Betreuungsbereiche von Alten-, 

ähnlichen Heimen ("Bettenstationen") voll 

des Pflegeheimgesetzes unterworfen werden 

Pensionisten- und 

den Bestimmungen 

sollen. Hier wird 

es vor allem auf Konzeption und Größe einer solchen Einrichtung 

ankommen, ob und welche Regelungen des Entwurfes zur Anwendung 

kommen sollen. Ob bei diesen in der Regel kleinen Pflegeein­

heiten etwa die Bestimmungen über den Arzneimittelvorrat 

(§ 12) , die Hygiene (§ 17) und den Ombudsrat (§§ 18 f.) 

sinnvoll und erforderlich sind, muß in Zweifel gezogen werden. 

Es wird desha lb ersucht, die Rege I ung des § 1 Abs. 2 unter 

diesem Gesichtspunkt zu ändern. 

SS 2 ff: 

Die Notwendigkeit von Errichtungs- und Betriebsbewi lligungen 

wird unter Hinweis auf die allgemeinen Ausführungen in Frage 

gestellt. Dieses Verfahren ist dem Krankenanstaltengesetz 

nachgebildet und scheint für Pflegeheime zu bürokratisch. 
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Denkbar wäre für Pflegeheime die Anzeige von Errichtung 

und Betrieb mit entsprechender Untersagungsmöglichkeit der 
• I 

Landesreglerurg. Die regelmäßige ü�erprüfung nach § 2 5  des 

Ent\o:urfes sch ieint auszureichen, um den entsprechenden Standard 

zu gewghr]eis �en. 

Die Regelungen Uber die Heimordnung und deren Inhalt fUhren 

ebenfalls zu einer starken VerbUrokratisierung des Pflegeheim­

wesens. Sie sollten unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität 

und der sachlichen Rechtfertigung neuerlich geprüft werden. 

Es \<]irc1 für den Pflegeheimtr2iger nicht immer mögl ich sein, 

eine völlig unabhängige Supervision bereitzustellen, wenngleich 

die sicher als Idealzustand anzustreben wäre. Es wird daher 

vorgeschlagen, die Bestimmung "unabhängige Supervision" 

auf "möglichst. unabhängige Supervision" oder "organisatorisch 

unabh2ingige Supervision" abzuändern. Es müßte jedenfalls 

sichergestellt sein, .daß der Supervisor nicht in die Hierarchie 

des Pflegeheimes oder des Trägers unmittelbar eingebunden 

ist. Abschl�eßend darf bemerkt werden, daß das derzeitige 

Supervisions�ngebot in den Einrichtungen der Stadt Wien 

durchaus de� Anforderungen der Unabhängigkeit 
I 

vom Träger 

entspr icht. I 

Sollten tat,ächlich die Bestimmungen über die Heimordnung 

belassen we�den, ist die Regelung im Abs. 1, daß die Heim­

ordnung und jede Änderung dieser He imordnung einer Genehmigung 

durch die Landesregierung bedürfen, ebenfalls zu bürokratisch 

und daher zu vermeiden. 

Eine übersendung einer neuen oder auch der geänderten Heim­

ordnung an die Landesregierung mit der Möglichkeit fUr die 

Landesregierung, im Fa 1 1  der Unvoll ständ igkei t oder Fehler­

haftigkeit entsprechende Aufträge zu erteilen, mUßte aus­

reichen. 

·. 

' .. 

28/SN-323/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 17

www.parlament.gv.at



• 

". 

( 

- 13 -

Die Rege 1 ung in Abs. 2, aussch ließ 1 ich Psycho logen mi t der 

Superv ision 

entsprechend 

zu betrauen, sollte entfallen, da be ispielswe ise 

diese Tätigkeit ausgeb ildete Sozialarbeiter 

ebenfalls beherrschen und auch praktizieren. 

D ie in Abs. 3 vorgesehene Regelung, daß auch tiie Bestellung 

des Stellvertreters des mit der ärztl ichen Aufs icht betrauten 

Arztes von der Landesregierung genehmigt werden muß, ist 

nicht er forder 1 ich und geht sogar über das Krankenansta 1 ten­

gesetz hinaus. Nach dem Krankenanstaltengesetz muß nur der 

ärztliche Le iter von der Landesreg ierung genehm igt werden, 

nicht jedoch dessen Ste 11 vertreter. Im übr igen "'lird angeregt, 

auch hier das Genehmigungsverfahren durch ein Anze igeverfahren 

zu ersetzen. 

§ 13: 

Zu der in den Absätzen 1 und 2. vorgesehenen Möglichkeit 

der Beiz iehung eines von der pflegebedürft igen Person 

gewünschten Arztes ist festzustellen, daß diese Regelung, 

so sehr s ie auch für die pflegebedürft igen Personen wichtig 

sein mag, eine Reihe von Fragen aufwirft, d ie von der Zusammen­

arbeit m it dem Heimarzt und dem Pflegepersonal über die 

Pflegedokumentat ion bis zur Honor ierung reichen. 

§ 16: 

D ie in § 16 

Pflegeheimen, 

Methoden den 

Abs. 2 normierte Verpfl ichtung der Träger von 

auf der Grund 1 age wi ssenschaf t 1 ich anerkannter 

Personalbedarf zu erheben und d ie Ergebn isse 

der Personalplanung zugrunde zu' legen, b irgt eine Reihe 

von Problemen in s ich. 

Unabhäng ig davon, ob solche "wissenschaft I ich anerkannte 

Methoden der Personalbedarfserhebung" derze it schon vorhanden 
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sind, stellt sich die Frage, ob es tat6�chlich jedem Träger 

überlassen bleiben soll, nach den von ihm gewählten "wissen­

schaftl ich anerkannten Methoden" den ·Personalbedarf zu erheben. 

Es werden dann sicher Pflegeheime mit unterschiedlicher. 

Persona 1 ausstat tung und Kostenstruktur entstehen, die in 

ihren Leistungen und Angeboten nicht mehr vergleichbar sind, 

wodurch auch im Finanzierungsbereich zusätzliche Schwierig­

kei ten zu en.'arten sind. Unter diesem Gesichtspunkt scheint 

diese Bestimmung nicht geeignet, einen einheitlichen �Hndest­

standard der Pflegeheime zu gewährleisten. Grundlagen fUr 

die Schaffung von Mjndeststandards mUßten daher auf andere 

Weise, etwa auch in Gesprächen zwischen Bund und Ländern, 

unter Einbeziehung entsprechender Experten, geschaffen werden. 

§ 18: 

Die im Geset·z-entwur f entha I tenen Bestimmungen Uber den Ombuds­

rat sind - wie schon eingangs ausgeführt - fUr ein Grundsatz­

gesetz z � deta i 1 1  iert, überd ies sche i nt für ihre Vo 1 1  ziehung 

ein großer administrativer Aufwand erforderlich. 

§ 27: I 
Die Frist v�n nur einem Jahr fUr die Beantragung einer Be­

triebsbewill�gung dUrfte im Hinblick auf die zahlreichen 

offenen Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit der Personal­

problematik, �u kurz sein. 

• 

' .. 
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